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Arbeit verfügen.
Insbesondere bezieht sich dies auf

die Erarbeitung und Anwendung operativer Legenden 
zur Kontaktierung operativ interessierender Per
sonen, zum Führen legendierter Aussprachen, zur 
Herstellung bzw. Wiederaufnahme abgerissener 
Verbindungen zu den IM/GMS;

die Durchführung konspirativer Ermittlungen und 
Befragungen;

die Durchführung von Beobachtungen operativ interes
sierender Personen;

bestimmte Formen und Methoden der Überprüfung von 
Ersthinweisen, Informationen der IM/GMS, Ermittlungs
berichten u.ä.

Die Anwendung dieser Kenntnisse setzt unter anderem Einfalls
reichtum, schnelles und richtiges Reagieren auf unvorherge
sehene Ereignisse, eine möglichst umfassende Kenntnis der objek
tiven Möglichkeiten und subjektiven Voraussetzungen der zu 
steuernden IM/GMS voraus.

- Die Führungs-IM müssen befähigt sein, relativ selbständig und 
entsprechend der vom operativen Mitarbeiter erhaltenen Vorga
ben, bestimmte analytische Aufgaben in Form von Einschätzungen 
und Teilanalysen über bestimmte Probleme des Sicherungsberei
ches bzw. IM/GMS-BeStandes zu lösen.
Das setzt neben den bereits angeführten Kenntnissen voraus, 
daß sie

ein gut entwickeltes politisch-operatives Einschätzungs
vermögen und operative Kombinationsgabe besitzen,
in der Lage sind, das operativ Wesentliche in sowie 
bestimmte Zusammenhänge zwischen verschiedenen opera
tiven Erscheinungen zu erkennen und daß
sie es verstehen, die Einschätzungen und Teilanalysen 
auch klar, verständlich und übersichtlich zu formulieren.


